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Informationen zur Datenerhebung nach Art. 13 und 14 DSGVO 
für den Fachbereich Soziales und Gesundheit der Landeshauptstadt Potsdam 
 
Diese Informationen dienen der Transparenz, wie Ihr Sozialhilfeträger/Träger der Asylbewerberleistungen mit den personen-
bezogenen Daten seiner Kundinnen und Kunden umgeht. Der Schutz von personenbezogenen Daten genießt einen sehr 
hohen Stellenwert, deshalb erfolgt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Einklang mit den gesetzlichen Best-
immungen, insbesondere mit den Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Sozialgesetzbuches). 
 
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung Landeshauptstadt Potsdam 

Der Oberbürgermeister 
Friedrich-Ebert-Str. 79/81 
14469 Potsdam 

 
Innerorganisatorisch für die Datenverarbeitung verantwortlich: 
 

Organisationseinheit Fachbereich Soziales und Gesundheit 

Telefon: 0331 115 

E-Mail: servicecenter115@rathaus.potsdam.de 
 
2. Datenschutzbeauftragter   Datenschutzbeauftragter der Landeshauptstadt Potsdam 

Herr J. Schulz 
Friedrich-Ebert-Str. 79/81 
14469 Potsdam 

 
Telefon: 0331 289-1115 
Fax: 0331 289-841115 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@rathaus.potsdam.de 

 
3. Verarbeitungszwecke / Gesetzliche Aufgabenerledigung 

Der Sozialhilfeträger/der Träger der Asylbewerberleistungen verarbeitet Daten zum Zwecke seiner gesetzlichen Aufgabener-
ledigung nach dem SGB und AsylbLG. Der Sozialhilfeträger/der Träger der Asylbewerberleistung ist zur wirtschaftlichen Er-
bringung von Geld-, Sach- und Dienstleistungen verpflichtet. Dazu zählen Leistungen zur Beratung, Beendigung oder Verrin-
gerung der Hilfebedürftigkeit und Sicherung des Lebensunterhalts. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten auch 
bei der Durchführung von Erstattungsansprüchen anderer Leistungsträger oder anderer Stellen oder der Bekämpfung von 
Leistungsmissbrauch verarbeitet. Dasselbe gilt für die Ausstellung von Bescheinigungen.  
 
4. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung 

Die Datenverarbeitung durch den Sozialhilfeträger/ Träger der Asylbewerberleistungen stützt sich insbesondere auf die Rege-
lungen des Sozialgesetzbuches Erstes Buch bis Zwölftes Buch, Asylbewerberleistungsgesetzes, Asylgesetzes, Aufenthalts-
gesetzes, Landesaufnahmegesetzes, Brandenburgischen Datenschutzgesetzes, Landespflegegeldgesetzes, Bundeskinder-
geldgesetz, Landesblindengesetzes in der jeweils gültigen Fassung sowie auf spezialgesetzliche Regelungen. 
 
5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten an Dritte 

Erhobene personenbezogene Daten können zum Zwecke der gesetzlichen Aufgabenerledigung des Sozialhilfeträgers/des 
Trägers der Asylbewerberleistungen übermittelt werden wie beispielsweise: Andere Sozialleistungsträger (z. B. Deutsche 
Rentenversicherung, Krankenversicherung), Medizinische Dienst der Krankenkassen,  Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe, 
Finanzämter, Zollbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Behörden der Gefahrenabwehr (z. B. Polizei, Staatsanwaltschaft, 
Verfassungsschutz), Gerichte, andere Dritte wie z. B. kommunale Ämter, Kfz-Zulassungsstelle, Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, Bundeszentralamt für Steuern, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Zentrale Aufnahmeeinrichtung des 
Landes Brandenburg, Leistungsanbieter, dienstaufsichtsführende Behörden, Statistisches Bundesamt, soziale und ärztliche 
Einrichtungen, Auftragsverarbeiter (z. B. IT-Dienstleister), Vermieter (wenn an diesen auf einer gesetzlichen Grundlage oder 
auf Einwilligung des Betroffenen direkt Mietzinszahlungen erfolgen), Energieversorger (wenn an diesen auf einer gesetzlichen 
Grundlage oder auf Einwilligung des Betroffenen Zahlungen erfolgen), Schuldnerberatung (nur mit Einwilligung des Betroffe-
nen), Suchtberatung (nur mit Einwilligung des Betroffenen), psychosoziale Betreuung (nur mit Einwilligung des Betroffenen), 
Schulen (wenn diese auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen), Kindertagesstätten (wenn diese auf einer gesetzlichen 
Grundlage beruhen) etc. 
 
Innerhalb der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur 
Erfüllung der gesetzlichen Pflichten brauchen (Sachbearbeiter/ Zuarbeiter/ Vorgesetzte/ Verfahrensadministrator/ Rechnungs-
prüfungsamt, Geschäftsbuchhaltung, Rechtsstelle, Fachaufsicht). 
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6. Speicherdauer 
Die Daten werden nach Erhebung beim Sozialhilfeträger der Landeshauptstadt Potsdam so lange gespeichert, wie dies unter 
Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
 

• Vorgänge ohne Leistungsbezug: 5 Jahre nach Aktenabschluss 
• Vorgänge mit Leistungsbezug: 10 Jahre nach Beendigung des Leistungsbezugs 
• Gerichtsfälle mit Urteil: 30 Jahre ab Rechtskraft 

 
7. Betroffenenrechte 

a) Auskunft 
Jedermann hat das Recht, vom Sozialhilfeträger/dem Träger der Asylbewerberleistungen eine Bestätigung zu verlangen, ob 
personenbezogene Daten, die ihn betreffen, verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, kann Auskunft über alle 
verarbeiteten Daten verlangt werden. 
 
b) Berichtigung/Vervollständigung 
Sofern nachgewiesen wird, dass die beim Sozialhilfeträger/beim Träger der Asylbewerberleistungen verarbeiteten personen-
bezogenen Daten unrichtig oder unvollständig erfasst sind, werden diese nach Bekanntwerden unverzüglich berichtigt oder 
vervollständigt.  
 
c) Löschung 
Sofern nachgewiesen wird, dass personenbezogene Daten zu Unrecht verarbeitet wurden, wird unverzüglich die Löschung 
der betroffenen Daten veranlasst. Das gilt auch, wenn die Daten zur Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden. Für die 
Beurteilung dieser Sachlage sind die Speicherfristen maßgebend, wobei Rechnungslegungsfristen oder Rückforderungsfristen 
(vgl. Ausführungen zu Speicherdauer) zu berücksichtigen sind. 
 
8. Widerruf der Einwilligung 

Werden Daten auf der Grundlage einer Einwilligung des Betroffenen verarbeitet, kann die Einwilligung jederzeit ohne Angabe 
von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung bleibt davon unbe-
rührt.  
 
9. Beschwerderecht  

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass ihre perso-
nenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet wurden. Die Beschwerde ist zu richten an: 
 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht 
Stahnsdorfer Damm 77 
14532 Kleinmachnow 
 

Telefon: 033203 356-0 

Fax: 033203 356-40 

E-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de 
 
10. Mitwirkungspflichten, Auskunftspflichten und Folgen der Nichtbeachtung 

Wer Leistungen (das sind Dienst-, Sach- und Geldleistungen) beim Sozialhilfeträger/beim Träger der Asylbewerberleistungen 
beantragt hat oder vom Sozialhilfeträger/vom Träger der Asylbewerberleistung erhält, ist zur Mitwirkung verpflichtet. Das be-
deutet, dass die betroffene Person alle leistungsrelevanten Tatsachen angeben muss, ebenso Änderungen in den persönli-
chen Verhältnissen, die Auswirkungen auf die Leistungsgewährung haben können. Zu den Mitwirkungspflichten zählen auch 
die Vorlage von entscheidungsrelevanten Unterlagen, die Zustimmung zur Auskunftseinholung bei Dritten, das persönliche 
Erscheinen beim zuständigen Leistungsträger sowie ggf. die Zustimmung zur Durchführung von ärztlichen oder psychologi-
schen Untersuchungsmaßnahmen. Die Mitwirkungspflichten ergeben sich aus dem SGB/AsylbLG. Im Falle der Nichtbeach-
tung können die Leistungen versagt oder entzogen werden.  
 
11. Datenquellen (öffentlich zugänglich) 

Der Sozialhilfeträger kann unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen personenbezogene Daten auch bei anderen 
öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen oder Personen erheben. Dies können z. B. andere Sozialleistungsträger, Arbeitge-
ber, Ausbildungsbetriebe etc. sein. Darüber hinaus können personenbezogene Daten auch aus öffentlichen Quellen bezogen 
werden wie z. B. Internet, Melderegister, Handelsregister, Grundbuchämter usw. 




